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Newsletter
 Das Wichtigste für Unternehmer aus Steuern und Recht. mehr...
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Steuerberater, Rechtsanwälte und Unternehmensberater in Bayern
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 Steuerberater
Tel.: +49 851-931 28 0
  



 [image: ]Eva Koller
 Steuerberaterin
Tel.: +49 851-931 28 0
   



 [image: ]Alexander Waschinger
 Unternehmensberater
Tel.: +49 851-931 28 0
  



 [image: ]Christian Zuleger
 Rechtsanwalt
Tel.: +49 851-931 28 0
  





Kontakt in Passau

ECOVIS BLB Steuerberatungsgesellschaft mbH, Niederlassung Passau

Dr.-Emil-Brichta-Straße 3a 
 94036 Passau
Tel.: +49 851-931 28 0
Fax: +49 851-931 28 40
  



Kontakt in Hutthurm

ECOVIS BLB Steuerberatungsgesellschaft mbH, Niederlassung Passau, Außenstelle Hutthurm

Büchlberger Straße 2 
 94116 Hutthurm
Tel.: +49 851-931 28 50
Fax: +49 851-931 28 40
  



[image: ]DATEV ausgezeichnet
 Ecovis in Passau und Hutthurm haben das Label „Digitale Kanzlei 2024“ erhalten.
 Mehr Infos zum Label
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Ecovis Passau und Hutthurm informieren
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Rechtsanwalt Christian Zuleger in Passau und Hutthurm
Seit dem 1. April 2024 dürfen wir Herrn Rechtsanwalt Christian Zuleger als neues Mitglied in unserer Kanzlei an den Standorten Passau und Hutthurm begrüßen.
Wir sind überzeugt, dass Herr Rechtsanwalt Christian Zuleger eine wertvolle Ergänzung für unser Team darstellt und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
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Wir sind „Digitale DATEV-Kanzlei 2024“
 Persönliche Beratung und bester Service für unsere Mandantinnen und Mandanten stehen bei uns an erster Stelle. Die fortschreitende Digitalisierung in allen Bereichen bietet viele Chancen und ist für uns ein wichtiger Bestandteil bei der täglichen Arbeit. Wir sind stolz darauf,... 
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Außenstelle Hutthurm ab sofort in neuen Räumlichkeiten
Sie finden uns ab sofort in unseren neuen Räumlichkeiten in der
Büchlberger Straße 2 – 1. OG
 94116 Hutthurm
Bitte beachten Sie auch unsere neue Telefonnummer: 0851/93128-50
Parkplätze befinden sich direkt vor dem Gebäude.
 







Unsere Beratungsschwerpunkte





 [image: ]Auslandsaktivitäten und internationale Lösungen
 Für die Vertretung Ihrer Interessen weltweit. 

 [image: ]Online-Buchhaltung
 Moderne Buchhaltung – digital, aktuell, aussagekräftig 
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Aktuelles aus Steuern und Recht
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Handelsrechtliche Schwellenwerte: Die Auswirkungen der veränderten Größenklassen
04.04.2024 | Der Bundesrat hat das Gesetz zur Umsetzung der  Europäische Bilanz-Richtlinie zur Anpassung von Größenklassen in der Rechnungslegung in deutsches Recht gebilligt. Unternehmen, die sich in ...
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 04.04.2024
Der Bundesrat hat das Gesetz zur Umsetzung der  Europäische Bilanz-Richtlinie zur Anpassung von Größenklassen in der Rechnungslegung in deutsches Recht gebilligt. Unternehmen, die sich in Grenzbereichen bewegen, sollten prüfen, welche Größenklassen für sie infrage kommen.
Mit der Anpassung der Schwellenwerte der Richtlinie 2013/34/EU (Bilanz-RL) will der Gesetzgeber inflationsbedingten Auswirkungen Rechnung tragen und eine unverhältnismäßig hohe Bürokratiebelastung vermeiden. „Dies dient besonders der Deregulierung der Rechnungslegung von Kleinst- und Kleinunternehmen, die nicht ausschließlich wegen der Inflationsentwicklung den für größere Unternehmen geltenden strengeren Rechnungslegungsvorschriften sowie gegebenenfalls einer Prüfungspflicht unterliegen sollen“, erklärt Katja Nötzel, Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin bei Ecovis in Leipzig. Die Änderung gilt für Kapitalgesellschaften und diesen gleichgestellten haftungsbeschränkten Personenhandelsgesellschaften.
Zum 24. Dezember 2023 wurden daher die monetären Größenmerkmale Bilanzsumme und Umsatzerlöse um grundsätzlich 25 Prozent angehoben. Das Kriterium der Anzahl der Arbeitnehmer bleibt für die Bestimmung der Größenklassen unverändert. Die entsprechende Änderung der Bilanz-RL ist für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2024 beginnen. Die Bilanz-RL sieht – in Form eines Mitgliedstaatenwahlrechts – zusätzlich die Möglichkeit der Umsetzung bereits für am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnende Geschäftsjahre vor. „Der Bundestag hat das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) inklusive der Anwendung des Wahlrechts am 22. März 2024 gebilligt.“, weiß Nötzel.
So lässt sich die Größenklasse bestimmen
Die handelsrechtlichen Schwellenwerte zur Bestimmung der Größenkriterien oder für die größenabhängige Befreiung von der Konzernrechnungslegungspflicht sind im Handelsgesetzbuch (HGB) geregelt. Die angepassten Schwellenwerte sind in der Abbildung dargestellt.
Die Bestimmung der Größenklasse erfolgt grundsätzlich auf Basis zweier aufeinanderfolgender Geschäftsjahre, in denen zwei der drei relevanten Kriterien (Bilanzsumme, Umsatzerlöse und durchschnittliche Arbeitnehmeranzahl) einer bestimmten Größenklasse erfüllt sein müssen (§ 267 Abs. 4 HGB). Bei stark schwankenden Schwellenwerten sind mitunter auch frühere Jahre zu berücksichtigen, um die korrekte Größenklasse zu bestimmen.
Auswirkungen auf die Unternehmen und Empfehlungen
Je geringer die Größenklasseneinstufung eines Unternehmens ausfällt, desto geringer sind die Anforderungen im Rahmen der Rechnungslegungs-, Prüfungs- und Offenlegungspflichten. „Deshalb sollte eine möglichst frühzeitige Überprüfung der Größenklassifizierung stattfinden, um etwaige Erleichterungspotenziale rechtzeitig zu erkennen“, erklärt Nötzel.
Mögliche Einsparpotenziale nutzen
Beim Umfang und Detaillierungsgrad der Rechnungslegung sowie bei der Art und dem Umfang der Offenlegung können die neuen Schwellenwerte und die daraus resultierende Größenklasse zu Einsparpotenzialen führen. Für Unternehmen, die nach den bisherigen Schwellenwerten an der Grenze zu mittelgroßen Kapitalgesellschaften oder diesen gleichgestellten Unternehmen lagen, entfällt der zusätzliche Aufwand einer Erstellung des Lageberichts sowie der Prüfung des Jahresabschlusses.
Eine – wenn auch deutlich geringere – Differenzierung gilt es auch zwischen mittelgroßen und großen Gesellschaften vorzunehmen. Mittelgroße Unternehmen dürfen zum Beispiel bei der Offenlegung in der Gewinn- und Verlustrechnung ein Rohergebnis zeigen, in dem insbesondere Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge und der Materialaufwand zusammengefasst dargestellt sind. Für bisher als groß eingestufte Unternehmen entfällt auch die ab 2025 für diese Gesellschaften notwendige Nachhaltigkeitsberichterstattung nach den European Sustainability Reporting Standards (ESRS).
Tipp: Wer die ESRS anwenden muss
Das Europäische Parlament hat 2023 die European Sustainability Reporting Standards (ESRS) verabschiedet. Diese sind zukünftig von allen Unternehmen, die in den Anwendungsbereich der Corporate Sustainability Reporting Directive fallen, anzuwenden. Mehr dazu erfahren Sie hier: https://de.ecovis.com/ die-eu-standards-fuer-die-berichterstattung-grosser-firmen/
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Fortbildungskosten: Was Arbeitnehmende beim Erlass von Darlehen zur Fortbildung steuerlich beachten müssen
01.04.2024 | Unternehmen profitieren, wenn sich Arbeitnehmende weiterbilden. Ganz gleich, ob Betriebe oder Beschäftigte dafür zahlen: Die Kosten können immer steuermindernd geltend gemacht werden. „Vorausgesetzt, es gibt ...
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 01.04.2024
Unternehmen profitieren, wenn sich Arbeitnehmende weiterbilden. Ganz gleich, ob Betriebe oder Beschäftigte dafür zahlen: Die Kosten können immer steuermindernd geltend gemacht werden. „Vorausgesetzt, es gibt ein betriebliches Interesse an der Fortbildung“, stellt Michaela Jeske, Steuerberaterin bei Ecovis in Würzburg klar. Auch Darlehen, die für eine Fortbildung gewährt werden, werden dabei berücksichtigt. Aber Vorsicht: Werden diese erlassen, erhöhen Sie folglich auch die Einnahmen. Das hat jetzt der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden. 
Welche Kosten für Aus- und Weiterbildung lassen sich absetzen?
Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihre Beschäftigten unterstützen möchten, können die Kosten für Weiterbildungen übernehmen und als Betriebsausgaben geltend machen. „Dann liegt kein steuerpflichtiger Arbeitslohn vor, entsprechend entfällt jedoch der Werbungskostenabzug beim Beschäftigten“, erklärt Michaela Jeske. Zahlen Arbeitnehmende die Fortbildungen selbst, können sie die Ausgaben dafür als Werbungskosten bei ihren Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit steuermindernd absetzen. Ecovis-Steuerberaterin  Michaela Jeske führt mit Blick auf das aktuelle Urteil aus: „Auch Darlehen können bei der Finanzierung von Fortbildungen helfen – und werden entsprechend auch steuerlich berücksichtigt.“
Worum ging es im aktuellen Streitfall?
Die Klägerin nahm an sogenannten Aufstiegsfortbildungen teil, die unter anderem mit Darlehen der KfW für die Fortbildungskosten gefördert wurden. Mit der KfW war vereinbart, dass nach bestandener Abschlussprüfung ein Teil des Darlehens erlassen wird. Das Finanzamt erkannte die Kosten für die Fortbildung als Werbungskosten an. Nach dem erfolgreichen Abschluss und dem Teilerlass des Darlehens erhöhte das Finanzamt in Folge die Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit im Einkommensteuerbescheid. Dagegen wehrte sich die Klägerin vor Gericht. Der Fall landete schließlich vor dem BFH.
Was hat das Gericht jetzt geurteilt?
Der BFH folgte der Einschätzung des Finanzamts. Er entschied, dass der Teilerlass eines staatlichen Darlehens nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz der Erwerbssphäre zuzurechnen ist. „In der Folge führt dieser Erlass auch zu einer Erhöhung der Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit“, erklärt Michaela Jeske.
Was bedeutet die Rechtsprechung für Arbeitnehmende?
Kosten für Aus- und Fortbildung werden weiterhin als Werbungskosten anerkannt. Ecovis-Steuerberaterin Jeske sagt: „Wem jedoch nach erfolgreicher Fortbildung Darlehen erlassen werden, die im Zusammenhang mit der Fortbildung stehen, der muss damit rechnen, dass das Finanzamt diese ebenso steuerlich berücksichtigt.“
Tipp: Was sollten Sie jetzt tun?
	Sie wollen als Unternehmen Ihre Mitarbeitenden finanziell entlasten und Aus- und Weiterbildung finanzieren? Dann legen sie nachvollziehbar dar, warum das für Ihren Betrieb nützlich ist.
	Sie setzen eigene Fortbildungskosten von der Einkommensteuer ab? Dann prüfen Sie, ob das aktuelle Urteil Auswirkungen auf Ihre Steuerklärungen haben könnte.
	Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, falls Sie Fragen zur Absetzbarkeit von Aus- und Weiterbildungskosten haben.












Stellenanzeigen




Passau
	Rechtsanwaltsfachangestellte (m/w/d)


Hutthurm
	Steuerfachangestellte:r
	Ausbildungsplatz zur/zum Steuerfachangestellten (m/w/d) ab Sommer 2024


Falls Sie sich nicht auf eine konkrete Stellenanzeige bewerben, senden Sie Ihre Unterlagen bitte an personal@ecovis.com. Alternativ können Sie sich auch über unseren Online-Bewerbungsbogen bewerben.
Schicken Sie uns noch heute Ihre Bewerbung – wir freuen uns auf Sie.







Ihren Berater bzw. Anwalt in Ihrer Nähe finden.
Geben Sie das gewünschte Bundesland an und wählen Sie die Bereiche, in denen Sie sich Unterstützung wünschen.




 Bundesland 
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Sachsen-Anhalt
Sachsen
Schleswig-Holstein
Thüringen

Bitte wählen Sie ein Bundesland (Pflichtfeld)!

Profession
  Rechtsberatung
  Steuerberatung
  Unternehmensberatung
  Wirtschaftsprüfung

 Suche starten
 Suchen Sie Ansprechpartner außerhalb Deutschlands? Hier finden Sie Experten in über 80 Ländern.






      

ECOVIS BLB Steuerberatungsgesellschaft mbH, Niederlassung Passau

Dr.-Emil-Brichta-Straße 3a 
 94036 Passau
Tel.: +49 851-931 28 0
Fax: +49 851-931 28 40
 passau@ecovis.com
  www.ecovis.com/passau 
 Anfahrt (Google Maps)




ECOVIS BLB Steuerberatungsgesellschaft mbH, Niederlassung Passau, Außenstelle Hutthurm

Büchlberger Straße 2 
 94116 Hutthurm
Tel.: +49 851-931 28 50
Fax: +49 851-931 28 40
 hutthurm@ecovis.com
  www.ecovis.com/hutthurm 
 Anfahrt (Google Maps)
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